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der jeweiligen Bildungseinrichtung über die Teilnahme der 
Schüler.

(2) Die Leiter der Abteilungen Volksbildung sowie Berufs
bildung und Berufsberatung der Räte der Kreise sichern auf 
der Grundlage der jährlichen Volkswirtschafts- und Haus
haltsplanung den differenzierten Einsatz der Fonds für Frei
portionen und Ermäßigungen in Höhe bis zu 10% im Kreis
durchschnitt entsprechend den konkreten sozialen Erforder
nissen.

(3) Der Kostenanteil von —,55 M für die an den örtlichen 
Sommerferienspielen teilnehmenden Schüler ist entsprechend 
der Anordnung vom 21. März 1975 zur Planung und Finanzie
rung der Aufwendungen für die Feriengestaltung der Schüler 
und die Urlaubsgestaltung der Lehrlinge (GBl. I Nr. 16 S. 304) 
zu planen und zu finanzieren.

(4) Pädagogen, Arbeiter und Angestellte der Einrichtungen 
der Volksbildung sowie der kommunalen Berufsschulen sind 
berechtigt, an der Schüler- und Kinderspeisung teilzunehmen. 
Sie zahlen je Portion

— bei Teilnahme an der Schülerspeisung —,75 M

— bei Teilnahme an der Kinderspeisung —,50 M.

(5) Die Räte der Städte und Gemeinden regeln unter Be
rücksichtigung der örtlichen Bedingungen die Kassierung, 
Aufbewahrung und Abrechnung der Kostenanteile für die 
Schüler- und Kinderspeisung auf der Grundlage der Kassen
ordnung des Staatshaushaltes. Sie entscheiden im Einverneh
men mit den Direktoren der Schulen und Leitern der Kinder
gärten über die zweckmäßigste Form und legen die Verant
wortung für die konkrete Durchführung fest. Die Räte der 
Städte und Gemeinden schaffen dort, wo die Kassierung noch 
in den Schulen und Kindergärten erfolgt, die dafür notwen
digen Voraussetzungen und kontrollieren ihre Einhaltung.

§4

(1) Bei der Planung der Kapazitäten für die Betriebe und 
Einrichtungen der Schüler- und Kinderspeisung ist von den 
konkreten örtlichen Bedingungen auszugehen. Die Verbesse
rung der materiellen Bedingungen für die Produktion und 
Esseneinnahme in den bestehenden Einrichtungen ist schritt
weise und planmäßig gemäß der Aufgabenstellung im Volks
wirtschaftsplan und der langfristigen Planung, unter Berück
sichtigung der Anzahl der zu versorgenden Schüler und Kin
der des Territoriums, zu sichern.

(2) Die zuständigen örtlichen Staatsorgane und Betriebe ge
währleisten die erforderlichen Instandhaltungs- und Rekon
struktionsmaßnahmen sowie den Um- und Ausbau geeigneter 
Räume. Die notwendigen Maßnahmen sind in die Volkswirt
schaftspläne einzuordnen.

(3) Die Räte der Städte und Gemeinden sind berechtigt, den 
Betrieben, unabhängig von ihrer Unterstellung und Eigen
tumsform, Auflagen zur Nutzung vorhandener Kapazitäten 
für die Verbesserung der Schüler- und Kinderspeisung zu er
teilen.

(1) Die für die Schüler- und Kinderspeisung erforderlichen 
Warenfonds sind in die Warenfondspläne der zentralen und 
betrieblichen Fondsträger — ohne gesonderten Ausweis — ein
zuordnen.

(2) Für die Planung der Haushaltsmittel und die Bilanzie
rung und Planung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens für 
die Lösung der Aufgaben auf dem Gebiet der Schüler- und 
Kinderspeisung gelten die entsprechenden Regelungen der 
Planungsordnung und die zweigspezifischen Regelungen.

(3) Die Fondsträgerschaft für küchentechnische Ausrüstun
gen, Ausstattungen und Speisentransportbehälter für die 
Schüler- und Kinderspeisung wird durch das Volkseigene 
Kontor Handelstechnik gemäß Anlage 4 wahrgenommen.

(4) Die Richtwerte für die Arbeitsproduktivität gemäß An
lage 5 sind Orientierungen für Aufgabenstellungen zur sozia
listischen Rationalisierung und Grundlage für Leistungsver
gleiche zwischen den Betrieben und Einrichtungen der Schü
ler- und Kinderspeisung und entsprechend anzuwenden.

§6

(1) Die in den Verantwortungsbereichen Volksbildung und 
Berufsbildung bestehenden Einrichtungen der Schüler- und 
Kinderspeisung werden von den örtlichen Räten direkt ge
leitet. Diese -sichern die planmäßige und qualitätsgerechte 
Durchführung der Aufgaben der Schüler- und Kinderspeisung 
durch diese Einrichtungen und gewährleisten die Planung, 
Abrechnung und Kontrolle der materiellen und finanziellen 
Fonds.

(2) Die im Rahmen des komplexen Wohnungsbaues entste
henden Mehrzweckeinrichtungen mit kombinierter Nutzung 
(gastronomische Betreuung der Bevölkerung und der Schüler) 
sind durch Betriebe des volkseigenen Einzelhandels oder Kon
sumgenossenschaften zu übernehmen bzw. zu bewirtschaften.

(3) Auf der Grundlage einer gemeinsamen Konzeption des 
Ministeriums für Handel und Versorgung und des Ministe
riums für Volksbildung sowie des Staatssekretariats für Be
rufsbildung erfolgt die schrittweise Übernahme der Bewirt
schaftung bzw. Übergabe von Einrichtungen der Schüler- und 
Kinderspeisung aus den Verantwortungsbereichen Volksbil
dung und Berufsbildung in den Verantwortungsbereich Han
del und Versorgung. Dabei ist von folgenden Grundsätzen 
auszugehen:

a) Die im Verantwortungsbereich Volksbildung bestehenden 
Einrichtungen der Schüler- und Kinderspeisung, die 
nicht in Schulgebäuden eingeordnet sind und ausschließ
lich der Schülerspeisung dienen, sind schrittweise und 
planmäßig von Betrieben des volkseigenen Einzelhandels 
oder Konsumgenossenschaften zu übernehmen.

b) Einrichtungen der Schüler- und Kinderspeisung, die aus
schließlich für die Schülerspeisung genutzt werden und 
in Schulen eingeordnet sind, können von Betrieben des 
volkseigenen Einzelhandels oder Konsumgenossenschaf
ten bewirtschaftet werden.

§ 7

(1) Die Aufgaben auf dem Gebiet der Schüler- und Kinder
speisung sind als in sich geschlossener Komplex in die Be
zirksversorgungspläne und Kreisversorgungskonzeptionen ein
zuordnen.

(2) Als Mindestanforderungen an die Planung der Schüler- 
und Kinderspeisung gelten die in der Anlage 3 aufgeführten 
Kennziffern.

(3) Die zentralgeleiteten Betriebe — unabhängig von ihrem 
Unterstellungsverhältnis — haben zur Einordnung der von 
ihnen zu lösenden Aufgaben auf dem Gebiet der Schüler- und 
Kinderspeisung diese mit dem Rat des Bezirkes, Abteilung 
Handel und Versorgung, abzustimmen und entsprechend der 
Entscheidung des Rates in ihre Pläne aufzunehmen.

(4) Die örtlichgeleiteten Betriebe erhalten Planaufgaben 
und Planauflagen für die Schüler- und Kinderspeisung durch 
ihr übergeordnetes Organ.

§8

(1) Die Räte der Bezirke können den wirtschaftsleitenden 
Organen des sozialistischen Einzelhandels Aufgaben der Lei-


